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16,8 Grad Celsius betrug die  
Durchschnittstemperatur im August 
2023 auf der Nordhalbkugel. Das ist der 
zweithöchste Monatswert seit modernem 
Messungsbeginn und liegt ganze  
1,5 Grad Celsius über den Durchschnitts-
werten des vorindustriellen Zeitalters. 
Erderhitzung in Echtzeit! 

Zahlen, die uns  
beschäftigen:

Ein Planet, der kocht. 
Diese Headline bezieht sich nicht etwa auf die neuesten weltweiten Foodie-Trends auf  
Instagram. Das Zitat stammt vielmehr aus der Rede von Kommissionspräsidentin Ursula von 
der Leyen zur Lage der Union 2023. Es bringt auf den Punkt, was die meisten nur von Bild-
schirmen kennen, (zu) viele Menschen aber jüngst am eigenen Leib erleben mussten: Hitzewel-
len und Regenfälle, die ganze Landstriche binnen Stunden unter Wasser setzen — ob in Libyen, 
Griechenland oder Unterkärnten. Ständig neue Rekordtemperaturen und die Häufung von 
Naturkatastrophen als Laune des Wetters abzutun, ist Uninformiertheit — ihnen mit Verglei-
chen á la „vor fünftausend Jahren war es auch heiß in Europa“ zu begegnen, hingegen zynisch 
und fahrlässig. Auch hierzulande fühlt man sich bisweilen in den Hollywood-Film „Don’t look 
up“ versetzt: Eine existenzielle Bedrohung — im Film symbolisch ein Komet, im echten Leben 
die Klimakatastrophe –  rückt näher und näher, doch die Angst vor der Veränderung bringt 
Mensch dazu, die Augen zu verschließen, die Ohren zuzuhalten und repetitiv „Alles soll bleiben, 
wie es war!“ zu rufen. Die Klimaphysik lässt dies freilich mit ziemlicher Sicherheit kalt. Daher 
unsere Devise: Mit offenem Visier gegen die Klimakrise! 

Viel Spaß beim Lesen! Ihr NHP-Redaktionsteam

16,8

AKTUELLES VIDEO:  

Kann die UVP das Klima schützen?,  
mit Martin Niederhuber

Aarhus-Konvention 
gilt auch bei  
Finanzierungs- 
entscheidungen
NGOs sind berechtigt, Ent-
scheidungen europäischer 
Einrichtungen zur Finanzie-
rung von Projekten zu be-
kämpfen, wenn dabei Umwelt-
recht zur Anwendung gelangt.  

Die Europäische Investitionsbank (EIB) 
lehnte einen Antrag auf Durchführung einer 
internen Prüfung gemäß Art. 10 Aarhus-VO 
ab, welchen die anerkannte Umweltorga-
nisation ClientEarth hinsichtlich eines Be-
schlusses zur Gewährung eines Darlehens 
für den Bau einer Biomasseanlage gestellt 
hatte. Zu Unrecht, wie der EuGH feststellte 
(6.7.2023, C-212/21 P ua): Die von der EIB 
für Investitionsentscheidungen festgelegten 
umwelt- und klimaschutzbezogenen Vor-
gaben würden „Maßnahmen des Umwelt-
rechts“ darstellen, der Beschluss sei als 
„rechtsverbindlich“ zu qualifizieren, der – da 
den Finanzierungswerber betreffend – auch 
die von der Aarhus-VO geforderte Außen-
wirkung besitze.

Die Entscheidung könnte weitreichende 
Folgen haben: Der EuGH legt die Maß-
nahmen des Umweltrechts weit aus und 
bezieht damit auch Finanzierungsent-
scheidungen in das Aarhus-Regime mit ein, 
wenn umwelt- oder klimaschutzbezogene 
Aspekte mitgeprüft werden. Ökologische 
Kriterien spielen auch bei Förderentschei-
dungen nach EAG eine wichtige Rolle. 
Droht nun eine Anfechtung von Förderver-
trägen durch Umweltorganisationen?

Florian Stangl & Mak Bajrektarevic, Wien

3MinutenUmweltrecht 
DER ÖSTERREICHISCHE VIDEOBLOG  
ZUM UMWELTRECHT AUF YOUTUBE! 

UPCOMING:  
Konzentriertes Genehmigungsverfahren,  

mit David Suchanek,  
Release am 04.10.2023

https://www.facebook.com/nhplaw/
https://www.instagram.com/nhprechtsanwaelte
https://open.spotify.com/show/3um5481sI6iGDotz8QCFvA
https://www.youtube.com/channel/UCgx5TojyAZK462SfK-IFmxQ
https://www.youtube.com/@willkommenumweltrecht3535
https://twitter.com/NHP_RA
https://www.linkedin.com/company/niederhuber-&-partner-rechtsanw%C3%A4lte-gmbh
https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=275241&part=1&doclang=DE&text=&dir=&occ=first&cid=433125
https://youtu.be/75IYVthJ87E?si=KO5UMdjdKVo7j8g9
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Entwurf der Netto-Null-Industrie-Verordnung vorgelegt
Die Kommission hat einen ambitionierten Verordnungsentwurf vorgelegt, der die Fertigung klimaneutraler Tech-
nologien ankurbeln soll. Bis 2030 sollen Fertigungskapazitäten von mindestens 40% des Bedarfs der EU erreicht 
werden.
Der Vorschlag umfasst Investitionen in die Produktion von Tech-
nologien wie Batterien, PV, CO2-Abscheidung und -Speicherung 
etc. Wesentlich ist die Straffung der Genehmigungsverfahren für 
Projekte zur Fertigung von Netto-Null-Technologien (9 bis 18 Mo- 
nate). Zudem muss eine nationale Behörde als zentrale (und ein-
zige) Anlaufstelle für Projektwerber:innen bestimmt werden, die  
für die Koordinierung von Genehmigungsverfahren zuständig ist. 
Ferner wird ein Ziel für die CO2-Speicherung von 50 Millionen 
Tonnen CO2 bis 2030 festgelegt. Es soll ein EU-Binnenmarkt für 
CO2-Speicherdienste geschaffen werden. Projekte, die sich auf  
die CO2-Speicherung in der EU beziehen, sollen unterstützt wer-
den. Ein weiterer Ansatz des Gesetzesvorschlags ist das „Capa-
city Building“ bei Fachkräften:  So ist etwa geplant, sogenannte 
„Net-Zero-Industry“-Akademien einzurichten. Das ebenfalls bereits 
als Vorschlag vorgelegte „Schwester-Gesetz“ zur Netto-Null-In-
dustrie-Verordnung, die Kritische-Rohstoffe-Verordnung, soll die 
Versorgung der EU mit kritischen und strategisch wichtigen Roh-
stoffen sicherstellen. 

Matthias Fliedl, Wien

Stärkung der Strom-Konsument:innen 

Eine ElWOG-Novelle bringt mehr Transparenz und Information 
für Endverbraucher:innen. Unter anderem soll das Auffinden von 
günstigeren Stromprodukten mithilfe des Tarifkalkulators als auch 
das Abwägen von Wechselmöglichkeiten vereinfacht werden. 
Überdies erhalten Kund:innen von indexgekoppelten Tarifen  
(sog. Floater-Tarife) besonderen Schutz. (BRR) 

Stromkosten-Ausgleichsgesetz 2022

Um das Risiko der Verlagerung von CO2-Emissionen zu reduzieren, 
wurde mit dem SAG 2022 eine Förderung für indirekte CO2-Kos-
tenbelastungen geschaffen. Förderfähige Unternehmen – solche, 
die von Anhang 1 des Gesetzes erfasst sind und im Jahr 2022 einen 
Jahresstromverbrauch von mehr als 1 GWh hatten — können noch 
bis zum 30.9.2023 einen Antrag stellen. Ein Energieaudit wird 
vorausgesetzt. (HAL)

Preisanpassungsklausel: „Versteinerung“ 

unzulässig

2019 verpflichtete sich ein Stromversorger gegenüber dem Verein 
für Konsumenteninformation (VKI) zur Unterlassung einer unzuläs-
sigen Preisanpassungsklausel. 2020 änderte er seine AGB, sodass 
die „aktuell verrechneten Energiepreise“ — welche auf Basis der 
unzulässigen Preisanpassungsklausel bestimmt wurden — als 
vereinbart galten. Der OGH (22.6.2022, 3 Ob 90/22i) gab dem 
dagegen gerichteten Unterlassungsbegehren des VKI Folge, da es 
sonst zu einer Weiterverwendung der unzulässigen Preisan- 
passungsklausel käme. (BIG)

Splitter Splitter

Zertifizierung von Biomasse: Übergangs- 
bestimmung in BMEN-VO

Die Nachhaltigkeitsanforderungen und Kriterien für THG-Ein-
sparungen (§ 6 EAG) gelten gem. § 10 Abs. 2 BMEN-VO bis zum 
29.12.2023 auch dann als erfüllt, wenn diese mangels Zertifizie-
rungsmöglichkeiten nicht nachgewiesen werden können. Anlagen-
betreiber:innen müssen diesfalls das nun veröffentlichte Muster 
des UBA zur Eigenerklärung verwenden. (FLM)

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6448c360-c4dd-11ed-a05c-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/european-critical-raw-materials-act_en
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2023_I_94/BGBLA_2023_I_94.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2023_I_58/BGBLA_2023_I_58.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=e8f5763b-8215-4204-97ea-931f7697a7c4&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&Norm=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=3Ob90/22i&VonDatum=&BisDatum=06.09.2023&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitChangeSet=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JJT_20220622_OGH0002_0030OB00090_22I0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2023_II_86/BGBLA_2023_II_86.html
https://www.umweltbundesamt.at/energie/erneuerbare-energie/nachhaltige-biomasse-brennstoffe/eigenerklaerung
https://www.umweltbundesamt.at/energie/erneuerbare-energie/nachhaltige-biomasse-brennstoffe/eigenerklaerung
http://verum.law
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Weiterbetrieb von (Mit-)
Verbrennungsanlagen in 
Störfällen
Kommt es im Rahmen von Störfällen zu Grenzwert-
überschreitungen, so ist ein Weiterbetrieb der An-
lage unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. 
Beim Betrieb einer Mitverbrennungsanlage kam es durch Störungen 
zu Grenzwertüberschreitungen des Parameters Staub. Nach der 
bisherigen Verwaltungspraxis wurde darin ein Verstoß gegen die 
Bestimmungen des § 12 AVV, welcher die Einhaltung der Emissions-
grenzwerte regelt, gesehen. Der Beschwerdeführer argumentierte, 
dass im Falle von Störfällen ein völlig anderes Regime – nämlich 
jenes des § 14 AVV („andere als normalen Betriebsbedingungen“) zur 
Anwendung gelangt. Im Ergebnis wurde diese Ansicht vom VwGH 
bestätigt (1.6.2023, Ro 2022/07/0014). Der Gerichtshof stellte klar, 
dass bei störfallbedingten Grenzwertüberschreitungen § 14 Abs. 3 
AVV zur Anwendung kommt. Wird § 14 Abs. 3 AVV eingehalten, kann 
zulässigerweise ein Weiterbetrieb in einem beschränkten Zeitraum 
stattfinden. 

Mangelhafte Ausweisung von Europaschutz-
gebieten
Das BVwG wies den Bewilligungsantrag zum Vorhaben „Pump-
speicherkraftwerk Koralm“ ab: Das Stmk NSchG verbiete erheb-
liche Eingriffe in zukünftige Europaschutzgebiete, solange diese 
nicht ausgewiesen wurden. Eine Naturverträglichkeitsprüfung sei 
zudem nicht möglich, da das Gebiet unvollständig gemeldet und 
die Erhaltungsziele unvollständig definiert worden seien und somit 
die notwendigen Beurteilungskriterien fehlten (BVwG 30.6.2023, 
W109 2247200-2/201E). (POA) 

Kennzeichnungspflicht für POP-Abfälle

Mit der neuen Abfallnachweisverordnung-Novelle wurde nun die 
verpflichtende Angabe von POP-Abfällen in Begleitscheinen gemäß 
§ 18 AWG 2002 umgesetzt —und zwar unabhängig davon, ob es 
sich um gefährliche Abfälle handelt oder nicht. (KEA)

Strafbarkeitsverjährung in der Verpackungs-
verordnung
Nach Ansicht des VwGH (1.6.2023, Ra 2022/07/0186) ist die 
gesetzwidrige Nichtteilnahme an einem Sammel- und Verwer-
tungssystem ein Dauerdelikt, welches erst vollendet ist, wenn der 
Teilnahmepflichtige für den fraglichen Zeitraum seiner Teilnahme-
pflicht (rückwirkend) entsprochen hat. Erst zu diesem Zeitpunkt 
beginnt auch die Verjährung der Strafbarkeit für die unterlassene 
Systemteilnahme zu laufen. (BIG)

Grenzen für vereinfachte Verfahren
Der VfGH hat § 359b Abs. 1 Z 4 GewO als verfassungswidrig aufge-
hoben: Das vereinfachte Genehmigungsverfahren für Betriebsanla-
gen in Gesamtanlagen gemäß § 356e GewO (sog. Spezialgenehmi-
gungen) versagt den Nachbarn jene Parteistellung, die eingeräumt 
wird, wenn dieselbe Anlage außerhalb einer Gesamtanlage errichtet 
wird. Die Bestimmung kommt noch übergangsweise bis 30.6.2024 
zur Anwendung. (VfGH 29.6.2023, G166/2023) (ric)

„Klimaklagen“ abgeblitzt

Kein Erfolg war drei Individualanträgen und einer Bescheidbe-
schwerde beschieden, mit welchen — mit unterschiedlichen Argu-
menten — versucht wurde, den österreichischen Gesetzgeber zu 
einem stärkeren Handeln in der Klimakrise zu bewegen. (MAS)

Splitter

Splitter

Keine Beschränkung der NGOs durch  
Vereinsstatuten
Die Vereinsstatuten schränken die Beschwerdemöglichkeit von aner-
kannten Umweltorganisationen nicht ein. In seiner Entscheidung vom 
13.6.2023, Ro 2021/10/0004, verwies der VwGH darauf, dass sich die 
Frage nach dem Wirkungsbereich von NGOs allein nach deren An-
erkennungsbescheid richtet. Der Wirkungskreis von NGOs erstreckt 
sich folglich auf alle „zugelassenen“ Bundesländer; auch dann, wenn 
der Vereinszweck nur ein bestimmtes Gebiet umfasst. (HAL)

Stärkung der NGOs in NÖ
Zur Umsetzung der Aarhus-Konvention und der darauf fußenden 
EuGH-Rechtsprechung wurden das NÖ Naturschutzgesetz sowie das 
NÖ Jagdgesetz novelliert (NÖ LGBl. Nr. 41/2023). Die Rechte von 
Umweltorganisationen werden ausgeweitet – sowohl hinsichtlich der 
Möglichkeiten zur Beschwerdeerhebung als auch des Umfangs im 
Hinblick auf betroffene Tierarten. (FUL)

Lisa Fürst, Salzburg

Buchpräsentation
Das neu erschienene “Hand-
buch Umweltstrafrecht” wurde 
mit einer Buchpräsentation 
dem interessierten Publikum 
vorgestellt. NHP Partner Peter 
Sander gab gemeinsam mit Mag. 
Simone Tober, PD Dr. Wolfgang 
Wessely, Univ.-Prof. Dr. Stefan 
Perner, Viviane Velisek, LL.M und 
Mag. Jan Sramek einen Einblick 
in das neue Werk.

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=d90529fa-41e0-46d4-acae-f232792926d8&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ro+2022/07/0014&VonDatum=&BisDatum=18.08.2023&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWT_2022070014_20230601J00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W109+2247200-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=31.08.2023&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=357ca22b-26b4-4da3-9fbc-800aa7fad809&Dokumentnummer=BVWGT_20230630_W109_2247200_2_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W109+2247200-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=31.08.2023&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=357ca22b-26b4-4da3-9fbc-800aa7fad809&Dokumentnummer=BVWGT_20230630_W109_2247200_2_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=6c2afbdb-2e02-48de-9fe0-eb6af5d212a3&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=Ra+2022/07/0186&VonDatum=&BisDatum=19.07.2023&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWT_2022070186_20230601L00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Vfgh/JFT_20230629_23G00166_00/JFT_20230629_23G00166_00.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_2021100004_20230613J00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_NI_20230807_41/LGBLA_NI_20230807_41.html
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NGOs: Recht auf 
Überprüfung von 
Verordnungen
Eine Behörde darf den Antrag 
auf inhaltliche Überprüfung 
einer von ihr erlassenen Ver-
ordnung nicht zurückweisen. 

Zwei anerkannte Umweltorganisationen be-
antragten die Überprüfung bzw. Aufhebung 
der sogenannten Fischotter-VO auf Verein-
barkeit mit den Bestimmungen der FFH-RL. 
Die verordnungserlassende Behörde sah sich 
dafür allerdings als unzuständig an und wies 
den Antrag zurück. Das zuständige LVwG 
bestätigte diese Entscheidung. Der VwGH 
(13.6.2023, Ra 2021/10/0162, 0163) kam zu 
einem anderen Ergebnis: Die Zurückweisung 
widerspreche insofern Unionsrecht, als Um-
weltorganisationen ein Recht auf Teilnahme 
am behördlichen Verfahren zukomme. Mit 
der inhaltlichen Nichtbehandlung des An-
trages auf Überprüfung wurde ein solcher 
Rechtsschutz jedoch versagt. Im Ergebnis 
führt der Gerichtshof aus, dass die Behörde 
sich inhaltlich mit dem Antrag der NGO 
auseinandersetzen und diesen prüfen hätte 
müssen. Die Begründung des LVwG, dass 
ausschließlich der VfGH zur Überprüfung 
von Verordnungen zuständig wäre, lässt der 
VwGH unter Berufung auf Art. 6 des Überein-
kommens von Aarhus iVm. Art. 47 GRC nicht 
zu, weil das daraus erfließende Recht zum 
Schutz von Normen des Unionsumweltrech-
tes auf dem Spiel stünde. Der VfGH räumt 
nämlich in seiner Rechtsprechung anerkann-
ten Umweltorganisationen keine Parteistel-
lung im Verfahren nach Art. 139 B-VG ein .
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Novellierung des Salzburger Naturschutz-
rechts ante portas 
Der kürzlich veröffentlichte Begutachtungsentwurf zur Novelle des 
Salzburger Naturschutzgesetzes und des Landesumweltanwalt-
schafts-Gesetzes hat den Ausbau erneuerbarer Energien und die Ver-
fahrensbeschleunigung im Fokus.
Die wesentlichsten der geplanten Änderungen kurz zusammengefasst:

 •  Die Interessenabwägung soll etwas einfacher gestaltet werden: Das Kriterium der nachweis-
baren Unmittelbarkeit von Maßnahmen bei der Interessensabwägung gemäß § 3a Abs. 2 Sbg 
NSchG soll entfallen. Zudem sollen Maßnahmen zur Erzeugung von Strom und Gas aus er-
neuerbaren Quellen unter gewissen Voraussetzungen bei der Interessensabwägung privilegiert 
werden.

 •  Bewilligungsfrei sollen künftig Wege samt Nebenanlagen sein, die zur Errichtung und zum Be-
trieb von Photovoltaik- und Windkraftanlagen mit einer gewissen Mindestproduktion erforder-
lich sind, weiters die Errichtung oder wesentliche Änderung von Photovoltaikanlagen ohne Ge-
ländeniveauveränderung als auch Vorhaben, die ausschließlich der Netzeinbindung von Anlagen 
zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen dienen. 

 •  Die Bestellung nicht amtlicher Sachverständiger soll nach dem Vorbild des UVP-G erleichtert 
werden. 

 •  Das Revisionsrecht der Landesumweltanwaltschaft soll in Verfahren, die Anlagen zur Erzeugung 
von Strom oder Gas aus erneuerbaren Energiequellen betreffen, ausgeschlossen werden.

Andrea Pommer, Salzburg

ImpressumBetriebsausflug 2023

Lisa Fürst, Salzburg

Es war wieder so weit - das interne Highlight des Jah-
res fand statt. Dieses Mal erkundeten wir die Kulinarik 
der Buckligen Welt und besichtigten die ARGE N6 
Aluminiumschlackendeponie. Good times! 

https://www.vwgh.gv.at/rechtsprechung/aktuelle_entscheidungen/2023/Ra_2021100162_0163.pdf?94tad4
http://www.nhp.eu/de/impressum
https://service.salzburg.gv.at/pub/get/28633
https://service.salzburg.gv.at/pub/get/28633

